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1.3 Finanz-/Budgetdaten – Finanzziele 

Übersicht über die voraussichtliche finanzielle Ausstattung der Bewirtschaftungsein-
heit Amt 51 

Die Entwicklung des Sachmittelbudgets 2017 ist auf den Seiten 162/163 des Jahresberichts 
dargestellt. 

Die  Aufwendungen des Sachmittelbudgets verteilen sich insbesondere auf  die Positionen 
„Zuschüsse an Kitas freier Träger“ und „Hilfen zur Erziehung“ (Jahresbericht 2017, Grafik 
Seite 163). 
 

 
 
 
Zuschüsse an freie Träger 

Die Zuschüsse für freie Träger im Bereich Kindertagesstätten haben sich in den letzten 5 
Jahren  wie folgt entwickelt: 

Aufwendungen:  2012: 16.586.534  €     2017: 25.809.000 € 

Das sind die tatsächlichen Zuschüsse an die freien Träger, der städtische Anteil daran be-
trug durchschnittlich 45%, da der Rest durch Erträge (Zuschüsse vom Land) gedeckt ist.  
Die Haushaltsmittel für die Zuschüsse an freie Träger werden in 2018 nicht ausreichen. Der 
angemeldete Mehrbedarf wurde in den Haushaltsberatungen nicht berücksichtigt. 
 
Nach der Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung des Arbeitsprogrammes kann von 
Mehraufwendungen im Jahr 2018  von rund 1.300.000  €  über dem Haushaltsansatz  aus-
gegangen werden.  Darin enthalten sind die Zuschüsse für die qualitative Weiterwicklung mit 
einem  anteiligen Betrag von 150.000 €, die erstmals ab September 2018 gezahlt werden . 
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Für das Jahr 2019 erwarten wir Aufwendungen in Höhe von ca. 28 Mio. Die Mehraufwen-
dungen sind u.a. durch die  Erhöhung des Basiswertes bedingt durch Tarifsteigerungen und 
durch die Zuschüsse zur qualitativen Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen in 
freier Trägerschaft bedingt. Weitere Ausgaben ergeben sich auch bei einer höheren Anzahl 
der belegten Plätze in den Kindertageseinrichtungen. 
 
Der weitere Ausbau der Kindertageseinrichtungen wird in den Folgejahren zwangsläufig zu 
einer weiteren Steigerung der Aufwendungen führen. 
 
 
 
 
Hilfen zur Erziehung - §§ 27 Abs. 2 bis einschl. § 41 SGB VIII 
(inkl. Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige) 
 
Ein weiterer wesentlicher Teil der  Aufwendungen sind die Hilfen zur Erziehung. 

2012:  10.938.470 €      2017: 14.781.000 € 

 
Die Steigerung der letzten 5 Jahre ist begründet in: 

• der starken Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diese führte 
2015/ 2016 zu einem großen Anstieg der Aufwendungen im Bereich Hilfen zur Erzie-
hung. 

• der Inklusion als gesellschaftliches und gesamtstädtisches Ziel. Dies führt u.a. zu ei-
nem weiteren Ausbau der Eingliederungshilfen nach § 35a SGVIII, wie z. B. integrati-
ve Hortplätze, Schulbegleiter. 

• Dem erheblichen Bevölkerungszuwachs  in den letzten Jahren erheblich. Die Zunah-
me der Bevölkerung führt parallel zu mehr Familien mit Kindern und Jugendlichen, 
die Hilfebedarf haben. 

 
Für das Jahr 2018 erwarten wir Aufwendungen in Höhe der Haushaltsansätze. 
 
Im Jahr 2019  erwarten wir, trotz des weiteren Ausbaus der Eingliederungshilfen und Lohn-
kostensteigerungen, einen deutlichen Rückgang der Aufwendungen. Dies ist hauptsächlich 
darauf zurück zu führen, die Anzahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge abgenom-
men hat. 
 
Prognose Gesamtbudget Jugendamt 
 
Die Haushaltsansätze 2018 und die Entwurfsansätze 2019 sind im Steckbrief des Amtes 
aufgezeigt. 
 
Die Entwicklung des Gesamtbugets des Jugendamtes im Jahr 2018 wird im Rahmen des 
Controlling-Zwischenberichts zum 31.07.2018 dargestellt.   
 

1.4 Amtsübergreifende Schwerpunkte 

1.4.1 Inklusion 

Auch das Arbeitsprogramm 2019 greift Inklusion als Schwerpunktthema auf. Wegen der vie-

len Maßnahmen im Jugendamt, der mehrfachen Zuständigkeiten und der Vernetzung unter- 

 








































































